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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Weber, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hekking, 

sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schönle, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

 für die Einladung zum Herbst-

Symposium der Bundesarbeits-

gemeinschaft der medizinisch-

beruflichen Rehabilitationsein-

richtungen bedanke ich mich. Ich 

freue mich, Ihnen aus der Sicht 

der Bundesregierung Impulse für 

ihr Symposium geben zu können 

und werde zur medizinisch-

beruflichen Rehabilitation Stel-

lung beziehen.  

 

 Das Symposium steht heute 

Vormittag unter dem Schwer-

punktthema „Chancen und Risi-
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ken der MBR – Eine kritische 

Bestandsaufnahme durch Leis-

tungsträger und Politik“ oder 

konkret „Wie zukunftsfähig ist die 

Phase II.“  

 

 Eckpfeiler des politischen Han-

delns der Bundesregierung in 

diesem wichtigen Aufgabenbe-

reich ist das Neunte Buch Sozi-

algesetzbuch (SGB IX). Darin 

finden wir die maßgeblichen Re-

gelungen für die Rehabilitation 

und Teilhabe behinderter Men-

schen in unserem Land.  

 

 Gleich im § 1 des SGB IX steht, 

"Behinderte oder von Behinde-

rung bedrohte Menschen erhal-

ten Leistungen nach diesem 

Buch und den für die Rehabilita-
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tionsträger geltenden Leistungs-

gesetzen, um ihre Selbstbestim-

mung und gleichberechtigte Teil-

habe am Leben in der Gesell-

schaft zu fördern. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen wer-

den die Rehabilitationsträger 

verpflichtet die erforderlichen 

Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation und zur Teilhabe 

am Arbeitsleben für behinderte 

und von Behinderung bedrohte 

Menschen bereit zu stellen. Hier-

zu zählen auch die erforderlichen 

Leistungen der medizinisch-

beruflichen Rehabilitation. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
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 Kernziel der Leistungen der me-

dizinischen-beruflichen Rehabili-

tation und der Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben ist es, 

den Rehabilitanden  

 

- die Rückkehr an den bisheri-

gen Arbeitsplatz oder  

- eine innerbetriebliche Umset-

zung auf einen behinderungs-

gerechten Arbeitsplatz mit 

gleichen oder ähnlichen Anfor-

derungen zu ermöglichen.  

- Nur wenn dies nicht möglich 

ist, den Betroffenen auf eine 

Berufsausbildung oder Um-

schulung und als letzte Maß-

nahme auf eine Tätigkeit in ei-

ner Werkstatt für behinderte 

Menschen vorzubereiten.  
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 Wir wollen damit die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben mitein-

ander aktiv fördern und unter-

stützen. 

 

 Die Bedeutung von Rehabilitati-

onsleistungen wird in Zukunft 

weiter zunehmen. Und nicht nur 

das. Insgesamt müssen wir in 

Anbetracht der demografischen 

Veränderungen das bisher stark 

kurativ ausgerichtete Gesund-

heitssystem durch mehr rehabili-

tative und insbesondere durch 

mehr präventive Ansätze ergän-

zen.  

 

 Die Prävention am Arbeitsplatz 

hat im Allgemeinen in Deutsch-

land ein hohes Niveau. Aber 

auch auf hohem Niveau kann 
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man noch besser werden. Des-

wegen ist es wichtig, dass wir im 

Bereich Prävention nicht nach-

lassen, besser zu werden.  

 

 Die Koalitionsfraktionen wollen 

noch in dieser Legislaturperiode 

ein Präventionsgesetz verab-

schieden. Ziel ist es, die Sozial-

versicherungsträger zu verpflich-

ten, sich noch mehr als bisher 

auf die Verhinderung von Er-

krankungen zu konzentrieren. 

Prävention soll ein fester, ein 

selbstverständlicher Bestandteil 

im unserem Alltag werden.   

 

 Schon mit der Gesundheitsre-

form 2006 schlagen wir diesen 

Weg ein:  
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 Die Zusammenarbeit der Kran-

kenkassen mit den Unfallversi-

cherungsträgern soll bei der be-

trieblichen Gesundheitsförderung 

verbindlicher gestaltet werden. 

Damit können berufsbedingte 

Gefährdungen früher erkannt und 

beseitigt werden. Um eine mög-

lichst breite Wirkung zu erzielen, 

sollten sich daran auch die Trä-

ger der gesetzlichen Rentenver-

sicherung beteiligen.  

 

 Die Rentenversicherung sollte 

darüber hinaus wirkungsvolle 

Präventionsstrategien vor allem 

im Bereich ihrer gesetzlich vor-

gesehenen Kernkompetenz ent-

wickeln und umsetzen:  

 der Sicherung der Erwerbsfähig-

keit ihrer Versicherten.  
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Als vorbildlich sind in diesem Zu-

sammenhang die von der Deut-

schen Rentenversicherung Ba-

den-Württemberg angestoßenen 

Präventionsprojekte zu erwäh-

nen. 

 

Meine verehrten Damen und Herren,  

 

 wir wollen neben der Prävention 

aber auch weiterhin die Rehabili-

tation stärken. 

 Wir brauchen Strukturen, die ei-

ne Rehabilitation ermöglichen. 

Das SGB IX ist dafür eine gute 

Grundlage. Es ist konsequent auf 

umfassende Teilhabe ausgerich-

tet.  
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 Seine Leistungen zielen darauf, 

eine Behinderung abzuwenden, 

zu mindern, zu beseitigen oder 

auszugleichen. Das heißt: 

 

 die Rehabilitationsleistungen 

müssen früh einsetzen und effi-

zient erbracht werden. 

 

  

Meine verehrten Damen und Herren, 

 

 das SGB IX legt an die Leistun-

gen zur Teilhabe einen hohen 

Qualitätsmaßstab, um ihre Wirk-

samkeit und ihren Erfolg sicher-

zustellen. 

 

 Viele Rehabilitationsträger haben 

bereits Erfahrungen auf dem Ge-

biet des Qualitätsmanagements 
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in der Rehabilitation gesammelt. 

Dies trifft auch für die Deutsche 

Rentenversicherung Baden-

Württemberg zu. 

 

 Wichtig ist nun eine trägerüber-

greifende gemeinsame Quali-

tätssicherung und -entwicklung. 

Wir begrüßen es daher sehr, 

dass die Rehabilitationsträger zur 

Sicherung und Weiterentwicklung 

der Qualität der Leistungen ge-

meinsame Empfehlungen ver-

einbart haben. Diese sollen den 

Leistungserbringern als Grundla-

ge für ein effektives Qualitätsma-

nagement dienen.  

 

 Im Gesetzgebungsverfahren für 

das Gesundheitsreformgesetz 

2006 werden wir weitere Schritte 
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unternehmen, um auch in Zu-

kunft die Qualität der Rehabilita-

tionseinrichtungen und der dort 

erbrachten Rehabilitationsleis-

tungen zu verbessern. Damit 

kommen wir dem Ziel näher, den 

Leistungsberechtigten entspre-

chend ihren gesetzlichen An-

sprüchen bedarfsgerechte, zügi-

ge und zielgerichtete Angebote 

machen zu können. 

 

 Erfolgreiche Rehabilitation ist 

vielfach auf die gute Zusammen-

arbeit von Fachleuten mit ver-

schiedenen beruflichen Qualifi-

kationen angewiesen. Bei der 

Behandlung, Beratung und 

Betreuung von Rehabilitanden 

ist, neben der Nutzung medizi-

nisch-wissenschaftlicher Grund-
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lagen, Fachwissen aus den Be-

reichen Psychologie, Soziologie, 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

erforderlich. 

 

 Interdisziplinäres Handeln ist vor 

dem Hintergrund des bekannten  

Modells aufeinander aufbauen-

der und miteinander verzahnter 

Phasen der Rehabilitation seit 

langem selbstverständlich. Wich-

tig ist aber auch hier, dass die 

Qualität der Gesamtleistung ge-

sichert und ständig verbessert 

wird. Dies entspricht dem  Auf-

trag des Gesetzgebers, der in 

§ 20 SGB IX seinen Nieder-

schlag findet. 

 

 Oftmals benötigen behinderte 

und von Behinderung bedrohte 
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Menschen Leistungen zur Teil-

habe, die in die Zuständigkeits-

bereiche verschiedener Rehabili-

tationsträger fallen. Das geglie-

derte Leistungssystem muss 

dann sicherstellen, dass es auf-

grund der unterschiedlichen Zu-

ständigkeiten für die einzelnen 

Leistungen nicht zu Verzögerun-

gen oder Nachteilen für die be-

hinderten Menschen kommt. 

Dies ist aber immer noch zu häu-

fig der Fall. 

 

Nur wenn die Rehabilitationsträ-

ger ihre Zusammenarbeit intensi-

vieren, erreichen sie für viele Be-

troffene  eine erfolgreiche Wie-

dereingliederung in Beruf und 

Gesellschaft,  
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 Diese Grundvoraussetzung Rea-

lität werden zu lassen, bleibt 

auch zukünftig eine der Haupt-

aufgaben bei der Umsetzung des 

SGB IX. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

 

 in vielen Fällen sind zur Erhal-

tung, Besserung und Wiederher-

stellung der Erwerbsfähigkeit 

nicht nur Leistungen zur medizi-

nischen Rehabilitation sinnvoll, 

sondern auch Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben. Die 

Erforderlichkeit dieser Leistungen 

muss frühzeitig geprüft werden.  

 

 Wenn erkennbar ist, dass der 

bisherige Arbeitsplatz gefährdet 

ist, müssen die Rehabilitations-
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träger bereits während der medi-

zinischen Rehabilitation tätig 

werden. Denn hier können beruf-

liche Problemlagen bereits früh-

zeitig erkannt und diagnostiziert, 

berufsorientierte Therapien 

durchgeführt sowie ggf. erforder-

liche Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben eingeleitet werden. 

 

 Dies ist insbesondere dann der 

Fall, wenn der - nach Abschluss 

der Leistung zur medizinischen 

Rehabilitation zu erwartende Ge-

sundheitszustand - eine Wieder-

aufnahme der bisherigen Be-

schäftigung voraussichtlich nicht 

möglich macht. 

 

 Die medizinische Rehabilitation – 

insbesondere in der Verantwor-
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tung der Deutschen Rentenversi-

cherung – hat sich daher in den 

letzten Jahren intensiv mit einer 

stärkeren beruflichen Orientie-

rung und somit der unmittelbaren 

Beeinflussung der Rückkehr zur 

Arbeit auseinandergesetzt. Für 

den Erfolg von Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation sind 

oft Aspekte des Arbeits- und Be-

rufslebens von entscheidender 

Bedeutung.  

 

 So setzt eine Verbesserung des 

Gesundheitszustands häufig eine 

Verbesserung des Arbeitsum-

felds voraus. Es ist auch wissen-

schaftlich belegt, dass eine frühe 

berufliche Perspektive die Rück-

kehrmotivation und die Wieder-

- 18 - 



- 18 - 

eingliederung in das Erwerbsle-

ben deutlich verbessern. 

 

 Die medizinische Rehabilitation 

ist ein wichtiger Zeitraum, in dem 

bereits berufliche Problemlagen 

erkannt und diagnostiziert, be-

rufsorientierte Therapien durch-

geführt sowie ggf. erforderliche 

Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben eingeleitet werden 

können. Durch eine stärkere 

Verzahnung von medizinischer 

und beruflicher Rehabilitation 

und die damit verbundene Ver-

kürzung der Verfahrensdauer 

können nicht zuletzt die Chancen 

der Rehabilitanden auf Erhalt ih-

res bisherigen Arbeitsplatzes 

deutlich verbessert werden.  
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 Dies umzusetzen ist in besonde-

rem Maße Aufgabe der Renten-

versicherungsträger, die anders 

als die Krankenkassen für Leis-

tungen zur medizinischen Reha-

bilitation und für Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben zu-

ständig sind und darüber hinaus 

das Risiko der Frühverrentung 

tragen.  

 

 Seitens der Träger der Deut-

schen Rentenversicherung ist die 

verstärkte berufliche Orientierung 

der medizinischen Leistungen 

zur Rehabilitation auch erkannt 

worden. In dem Papier der Ren-

tenversicherung zur Berufsorien-

tierung in der medizinischen Re-

habilitation heißt es, dass eine 

über das bisherige Maß hinaus-
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gehende Zuwendung zum Ziel 

der Wiedereingliederung in das 

Erwerbsleben - innerhalb der 

Phase der medizinischen Reha-

bilitation - eine intensivere Be-

rücksichtigung und Bearbeitung 

erwerbsbezogener Probleme der 

Rehabilitanden erfordert. Folge-

richtig heißt es weiter, das medi-

zinisch-beruflich orientierte Re-

habilitation sich als ein Ansatz 

mit einer stärkeren Fokussierung 

auf die Folgen gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen in der Be-

rufs- und Arbeitsrealität versteht.  

 

 Diesen Ausführungen stimme ich 

zu. Ich freue mich, dass auch die 

Deutsche Rentenversicherung 

Baden-Württemberg die Bedeu-

tung der medizinisch-beruflich o-
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rientierten Rehabilitation immer 

stärkere Bedeutung zumisst. 

Dies wird auch durch die ver-

mehrte Belegung der Einrichtun-

gen der Phase II konkretisiert.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 auch für behinderte Menschen 

sollte die betriebliche Aus- und 

Weiterbildung, wo immer dies 

möglich ist, Vorzug haben. Da-

durch wird die grundsätzliche 

Entscheidung für ein qualifizier-

tes und bedarfsgerechtes Ange-

bot an außerbetrieblichen För-

derleistungen für behinderte 

Menschen aber keineswegs in 

Frage gestellt. Wo auf Leistun-

gen in Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation nicht verzich-
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tet werden kann, müssen diese 

auch weiterhin erbracht werden.  

 

 Über das ganze Bundesgebiet 

verteilt bieten 28 Berufsförde-

rungswerke Leistungen zur be-

ruflichen Rehabilitation an. Ihre 

wirtschaftliche Lage ist derzeit 

angespannt. Denn die Rehabilita-

tionsträger und hier vor allem die 

Bundesagentur für Arbeit und die 

für Wiedereingliederung zustän-

digen Grundsicherungsträger 

haben in den beiden vergange-

nen Jahren wesentlich weniger 

Maßnahmen befürwortet als in 

den Jahren zuvor. Diese schwie-

rige wirtschaftliche Situation ist 

uns bewusst. 
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 Es ist unbestrittener Wille aller 

Beteiligten, das Netz an Berufs-

förderungswerken auch in Zu-

kunft so leistungsfähig zu halten, 

wie es in der Vergangenheit war.  

 

 In der momentan schwierigen 

wirtschaftlichen Situation müssen 

die Einrichtungen aber auch 

selbst bereit und in der Lage 

sein, sich unter veränderten Be-

dingungen neuen Anforderungen 

in der beruflichen Rehabilitation 

zu stellen. 

 

Unter Federführung der Deut-

schen Rentenversicherung lau-

fen Gespräche zwischen den Be-

rufsförderungswerken und allen 

Rehabilitationsträgern, diesen 

Wandlungsprozess konstruktiv 
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zu begleiten. Alle Rehabilitations-

träger bekennen sich hierbei zu 

ihrer strukturellen Verantwortung 

für das Netz der Berufsförde-

rungswerke.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 Grundvoraussetzung für eine 

dauerhafte Eingliederung in den 

allgemeinen Arbeitsmarkt ist 

mehr denn je eine gute und am 

Arbeitsmarkt nachgefragte beruf-

liche Qualifikation; dies gilt in be-

sonderem Maße für Menschen, 

die Wettbewerbsnachteile auf 

Grund gesundheitlicher Beein-

trächtigungen nur durch beson-

dere berufliche Fähigkeiten und 

Qualifikationen ausgleichen kön-

nen. Vor diesem Hintergrund gibt 
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es zum Streben nach einer guten 

beruflichen Qualifizierung behin-

derter Menschen weiterhin keine 

sinnvolle Alternative. Sie bietet 

unverändert die besten Voraus-

setzungen für eine dauerhafte 

berufliche Eingliederung, zumal 

dann, wenn die Teilhabeleistung 

ganz oder teilweise in einem Be-

trieb oder einer Verwaltung er-

bracht wird.  

 

 Nichts fördert das Selbstwertge-

fühl behinderter Menschen mehr 

als die Gewissheit, trotz behinde-

rungsbedingter Einschränkungen 

und Belastungen, seine berufli-

chen Möglichkeiten und Fähig-

keiten auf einem regulären Ar-

beitsplatz, der – sofern erforder-

lich - den behinderungsbedingten 
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Bedürfnissen angepasst ist, unter 

Beweis stellen zu können. 

 

 Behinderte Menschen sind 

selbstbestimmte Persönlichkei-

ten. Ihnen ist es daher auch frei-

gestellt, in welcher Weise sie die 

erforderlichen Leistungen zur 

Teilhabe in Anspruch nehmen 

wollen. Wir haben mit dem 

SGB IX auch für Sachleistungen 

Wunsch- und Wahlrechte vorge-

sehen. Aber das Instrument, mit 

dem der behinderte Mensch die 

Art und Weise seiner Teilhabe-

leistung zielgenau selbst bestim-

men kann, ist die innovative Leis-

tungsform des persönlichen 

Budgets, das für alle Leistungen 

zur Teilhabe auch für Teilhabe-

leistungen am Arbeitsleben gilt.    
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 Sachleistungen werden bei Inan-

spruchnahme eines „Persönli-

chen Budgets“ durch Geldleis-

tungen oder Gutscheine ersetzt. 

Behinderte und pflegebedürftige 

Menschen entscheiden damit 

selbst, welche Hilfen sie in An-

spruch nehmen wollen. Sie 

bestimmen wann, wie und durch 

wen. Behinderte Menschen wer-

den dadurch Käufer, Kunden o-

der Arbeitgeber.  

 

 Ab dem 1. Januar 2008 werden 

behinderte Menschen gegenüber 

dem zuständigen Rehabilitations-

träger einen Rechtsanspruch 

darauf haben, dass sie die Leis-

tungen zur Teilhabe in Form Per-

sönlicher Budgets erhalten.  
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 Die Bundesregierung wird Ende 

des Jahres einen Bericht zur 

Umsetzung des Persönlichen 

Budgets in den Modellregionen 

vorlegen. 

 

Dort wurden bis Mitte Oktober  

298 Persönliche Budgets bewil-

ligt und durch die wissenschaftli-

che Begleitforschung dokumen-

tiert.  

 

Außerhalb der Modellregionen 

wurden von den Trägern der 

Deutschen Rentenversicherung 

bisher 268 Persönliche Budgets 

bewilligt. Dies und die Dynamik 

der letzten Monate zeigt, dass 

sich die Leistungsform des Per-

sönlichen Budgets „im Aufwind“ 
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befindet wenn auch noch viel zu 

tun ist. 

 

 Wir wissen, dass die Leistungen 

des Persönlichen Budgets von 

den behinderten Menschen bis-

her noch in zu geringem Umfang 

in Anspruch genommen werden. 

Und auch auf Seiten der Leis-

tungsträger und Leistungserbrin-

ger nehmen wir immer wieder ei-

ne gewisse Skepsis wahr, ein 

Beharren auf festgelegte Struktu-

ren des Leistungsgeschehens ist 

zu beobachten. Der entschei-

dende Schub für die stärkere In-

anspruchnahme Persönlicher 

Budgets ist und bleibt die 

Verbreitung des Wissens (um) 

und positiver Erfahrungen mit 

Persönlichen Budgets. Zur 
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Verbreitung von Informationen 

und positiven Beispielen zum 

Persönlichen Budget ist ein Mehr 

an Öffentlichkeitsarbeit notwen-

dig. Vielen behinderten Men-

schen, deren Angehörigen sowie 

deren Betreuern und Betreuerin-

nen fehlt es vielfach noch an 

Fachwissen und häufig auch an 

Basisinformationen zum Persön-

lichen Budget. Der beste Werbe-

träger bleibt auch weiterhin der 

zufriedene Budgetnehmer. Daran 

mitzuwirken, sind alle Beteiligten 

aufgerufen. 

 

 Ich bin überzeugt und diese  

Überzeugung stützt sich auf den 

Zwischenbericht der wissen-

schaftlichen Begleitforschung 

zum Persönlichen Budget: die 
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Rehabilitationsträger sind in der 

Lage, dem trägerübergreifenden 

Persönlichen Budget in der Pra-

xis zum Durchbruch zu verhelfen.  

 

 Denn das Persönliche Budget ist 

die Leistungsform der Zukunft. 

Es sichert Selbstbestimmung und 

Teilhabe. Ich freue mich daher, 

dass die Deutsche Rentenversi-

cherung Baden-Württemberg ei-

ne Vielzahl von Anstrengungen 

unternimmt, um für das Persönli-

che Budget zu werben.  

 Die Bundesregierung unterstützt 

die Reha-Träger dabei: Mit ins-

gesamt einer halben Million Euro, 

um ihnen den Verwaltungsmehr-

aufwand in der Startphase aus-

zugleichen.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

bevor ich zum Abschluss meines 

Impulsreferates komme, gehe ich 

noch direkt auf die Einrichtungen 

der medizinisch-beruflichen Re-

habilitation also die Phase-II Ein-

richtungen ein. Sie sind ein ganz 

wesentlicher Baustein im Leis-

tungsangebot zur Integration von 

Menschen mit Behinderungen in 

das Arbeitsleben. 

 

 Aus diesem Grund hat das früher 

zuständige Bundesministerium 

für Gesundheit und soziale Si-

cherung den Bau einer Mo-

delleinrichtung für Querschnittge-

lähmte im Neurologischen Zent-

rum Godeshöhe in Bonn-Bad 

Godesberg mit 40 Betten mit ei-
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nem Betrag von 1,9 Millionen € 

gefördert. Herr Bundesminister 

Franz Müntefering wird bei der 

Einweihung des Neubaus im Ja-

nuar 2007 persönlich anwesend 

sein.  

 

 Die Rehabilitationsmaßnahmen 

im Zentrum Godeshöhe zielen 

darauf ab, die Betroffenen mög-

lichst vollständig wieder in ihr so-

ziales Umfeld sowie in das Er-

werbsleben einzugliedern.  

 

 Das BMAS beabsichtigt noch in 

diesem Jahr dem Neurologi-

schen Rehabilitationszentrum für 

Jugendliche in Vallendar für den 

Bau einer Modelleinrichtung mit 

40 stationären Betten und 10 

teilstationären Plätzen einen Be-
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trag von 3,575 Millionen € zu 

bewilligen.  

 

 Die Rehabilitationsmaßnahmen 

im Zentrum Vallendar zielen dar-

auf ab, die Betroffenen wieder 

vollständig in ihr soziales Umfeld 

sowie in die Strukturen der Ar-

beitswelt einzugliedern. 

 

 Das sind nur zwei Beispiele. Sie 

zeigen aber:  

 

 Die Bundesregierung wird auch 

weiterhin im Rahmen der finan-

ziellen Möglichkeiten die Einrich-

tungen der medizinisch-

beruflichen Rehabilitation unter-

stützen. Denn medizinisch-

berufliche Rehabilitation kann 

Menschen mit Behinderungen 
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eine Brücke in das Berufsleben 

bauen und damit Teilhabemög-

lichkeiten und Integration ermög-

lichen erschließen. 

 

 Dies wird auch im SRH-Klinikum 

Karlsbad-Langensteinbach und 

der SRH Berufliche Rehabilitati-

on täglich eindrucksvoll unter 

Beweis gestellt. Das für die Be-

troffenen vorgehaltene umfas-

sende medizinisch-berufliche 

Rehabilitationsprogramm reicht 

von der medizinisch therapeuti-

schen Betreuung über die diffe-

renzierte Berufsorientierung bis 

hin zur Umschulung.   

 

 Die Mitarbeiter der Einrichtun-

gen, von denen ein hohes Maß 

an Qualifikation und Motivation 
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erwartet wird, beweisen tagtäg-

lich, dass mit einer gezielten 

Therapie vielfältige positive Er-

gebnisse für die Patientinnen und 

Patienten erzielt werden können. 

Dafür möchte ich Ihnen an dieser 

Stelle Dank und Anerkennung 

aussprechen. 

 

 Ich möchte die Deutsche Ren-

tenversicherung Baden-

Württemberg ermutigen, die Ein-

richtungen der medizinisch-

beruflichen Rehabilitation bei ih-

ren Bemühungen für die im be-

sonderem Maße betroffenen Be-

hinderten zu unterstützen und so 

für ihre Versicherten eine Brücke 

ins Berufsleben zu bauen.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 der Grundsatz "Rehabilitation vor 

Rente" wird in den verschiede-

nen Einrichtungen der medizi-

nisch-beruflichen Rehabilitation 

Tag für Tag umgesetzt und mit 

Leben gefüllt. Für diese wichtige 

Aufgabe wünsche ich allen, die 

daran mitwirken, auch für die Zu-

kunft viel Erfolg.  

 

 Für Ihre Tagung möchte Ich Ih-

nen interessante Gespräche und 

Begegnungen wünschen. 

 


